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Aus der Botschaft an das Bernervolk zur kantonalen
Abstimmung vom 4. März 1956.

Der Grosse Rat des Kts. Bern.

Von der Kraft, die noch verborgen liegt
Zur Volksabstimmung über das fakultative Frauenstimmrecht in
den bernischen Gemeinden Uowzz/ï Degz'erazzgsrzzïDr. //. DziVremwzz«

Forïsetozzzzg *

Aber es ist zuzugeben, dass es auch in diesem ersten Stadium,, wo
es nur um die Kompetenzerteilung an die Gemeinden geht, sich doch
lohnt, der

// zz zz p ï / r zz g e .'

Frzzzzezzs/zmmrec/U /zz o z/er zzez'zz?

etwas nachzugehen. Was die Wahlfähigkeit der Frauen in die Behörden
anbelangt, wissen wir, dass sie nun bereits in anerkennenswertem Umfang
gesetzlich eingeführt ist, wenn sie auch praktisch noch in vielen Gemein-
den zu wünschen übrig lässt. Sie leidet aber an dem grundsätzlichen
Fehler, dass sie sich auf ganz bestimmte — gesetzlich besonders genannte
Behörden beschränkt. Man rechtfertigt dies damit, dass man sagt, die
Mitarbeit der Frau eigne sich eben hauptsächlich für die Schule, das

Fürsorge- und Vormundschaftswesen, während andere Gebiete der Frau
ferner lägen. Man trennt so die Gemeindeangelegenheiten durch einen
senkrechten Strich : rechts das Gebiet der Männer, links dasjenige, wo die
Frauen auch mithelfen können. Aber dieser Strich ist falsch gezogen;
* Siehe „Staatsbürgerin" No. 2, 1956
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er geht nicht senkrecht, sondern er muss waagrecht durch alle Gemeinde-
angelegenheiten gezogen werden. Ueberall in der Gemeinde, nicht nur
im Schul-, Fürsorge- und Vormundschaftswesen, gibt es Angelegenheiten,
bei denen die Mitarbeit der Frauen von grossem Nutzen sein kann. Den-
ken wir nur an das Polizeiwesen — von der Marktpolizei bis zur Sitten-
polizei. Und wollte man etwa bestreiten, dass die Frauen nicht auch am
Steuerwesen in den Gemeinden interessiert seien; vorab gewiss die Frau-
en, die selber erwerbstätig und steuerpflichtig wie die Männer sind, aber
auch jede Hausfrau, der es nicht gleichgültig sein kann, wie der Mann
mit seiner Steuerlast fertig wird.

ïTzzÂ//àTz'g&ez;f »»i HimmrecH gehöre»
Die Wählbarkeit der Frau muss ergänzt sein durch das S&mmrecÄ#.

Ohne dieses ist die Mitarbeit der Frau ja nur das Vorrecht einzelner
Frauen, die Kraft besonderer Eignung Mitglieder von Gemeindebehörden
sein dürfen, gleich wie einzelne dazu berufene Männer. Und es ist doch
wohl völlig unbefriedigend und inkonsequent, wenn die Frau zwar das
Recht hat, in einer Gemeindebehörde, beispielsweise in der Schulkom-
mission zu sitzen und dort ihre Anträge zu stellen, aber dann in der
Gemeindeversammlung, die schliesslich über die Anträge der Sc'hulkom-
mission endgültig zu befinden hat, nichts mehr dazu zu sagen haben soll.
Beides, Wahlfähigkeit und Stimmrecht, gehört eben doch richtigerweise
zusammen. Die Mitarbeit der Trau in der Gemeinde erhält erst dann
ihre rechte Bedeutung, wenn der Frau die Gemeindeversammlung oder
die Gemeindeurne in gleicher Weise offen steht, wie dem Mann. Darm
Degif zße ezgezz//z'c/?e Be^ezAzmg z^er Gesefzesvor/zzge, über die das Volk
nun abstimmen soll.

Ein Grund aber gebietet, ungeachtet aller im einzelnen etwa gehör-
ten Einwendungen, die Annahme des Gesetzes: es ist die

Forz^erzzwg zDer Gerec^ifzg^ezi
die über alle Parteischranken hinweg in wachsender Eindringlichkeit die

Gleichberechtigung der Geschlechter wenigstens auf dem Gebiet des Ge-
meindewesens verlangt. Diesem Gebot der Gerechtigkeit können wir auf
die Dauer nicht widerstehen. Verhelfen wir dem Gedanken des Gesetzes

zum Durchbruch, so ist wenigstens der Weg geöffnet, um auf dem Boden
der einzelnen Gemeinde den Frauen das Recht zu verschaffen, das sie

mit Fug und Recht heute beanspruchen dürfen.

Von der Forderung der Gerechtigkeit können auch jene mehr gefühls-
betonten Einwendungen nicht bestehen, die man in Ermangelung sachli-
eher Gründe etwa gegen das Frauenstimmrecht in den Gemeinden er-
hebt. So, wenn gesagt wird, es vertrage sich mit der Frauenwürde nicht,
wenn man die Frau in die „niedrigen Bezirke der Politik" hinabziehe.
Ich möchte diese Einwendungen nicht zu leicht nehmen. Und ich denke
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sowohl von der Würde der Frauen als von der Politik zu hoch, als
dass ich mich zu leicht darüber hinwegsetzen könnte. Allein es scheint
mir, dass man hier richtige Politik mit derjenigen verwechselt, die man
gemeinhin und etwas vulgär als „Bierbankpolitik" bezeichnet; oder mit
der Politik, wie sie zum Leidwesen richtiger Demokraten in Conventikeln
aller Art betrieben wird und ungestört vom Lichte offener gegenseitiger
Aussprache ihr Wesen treibt. Ich wüsste aber nicht, inwiefern die Würde
der Frau darunter leiden sollte, wenn die Frau als gleichberechtigte
Kameradin des Mannes gemeinsam mit ihm Angelegenheiten der Ge-
meinde bespricht, die Mann und Frau gleicherweise angehen.

Zudem handelt es sich ja in Gemeindeangelegenheiten recht selten
um eigentlich politische Fragen und wenig um solche der sogenannten
Parteipolitik. Was uns in der Gemeinde berührt, das sind in den mei-
sten Fällen

Ar«gew des Z, e è e « s,
und da gelten die Verse, die in dem gleichen Gedicht stehen, aus dem
das Motto zu diesem Artikel herausgeschrieben wurde:

In der Männer Kommissionen
Zankt man hin und her didaktisch;
Wär die Frau dabei gewesen,
Löste sie es einfach praktisch.

Wo das Kennen und das Können
Neidisch um den Vorrang rechten,
Weiss der Frauen zart Verständnis
Ein vermittelnd Band zu flechten.

Die „Kraft, die noch verborgen liegt" harrt auch heute noch in
mancher Beziehung darauf, zum Besten unserer Gemeinden vermehrt
herangezogen zu werden. Mit dem Gesetzesentwurf zur Ermöglichung
des Frauenstimmrechts in den Gemeinden kann dazu ein verheissungs-
voller weiterer Schritt getan werden. Er liegt in der Richtung, welche
die bernische Gesetzgebung seit dem ersten Versuch vor fünfzig Jahren
konsequent weiter verfolgt hat, und ich möchte hoffen, dass das Berner-
volk ihm auch diesmal die Gefolgschaft nicht verweigert. Das möge unser
Volk am Abstimmungstag mit einem herzhaften J a bekräftigen.

Gerechtigkeit für die Frauen

Es lässt sich mit Gerechtigkeit nicht vereinbaren, den Frauen von
Gesetzes wegen das Stimm- und Wahlrecht in Gemeindeangelegenheiten
zu verwehren. Das bernische Gemeinderecht ist auf dem Grundsatz weit-
gehender Gemeindeautonomie aufgebaut. Die Ueberlegung, dass es auch
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